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Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g  a n  d e n  K r e i s t a g : 

 
a) Auf Vorschlag des Kreisjugendrings Lichtenfels werden für den 

Jugendhilfeausschuss bestellt: 

 Frau Heike Leipold als Nachfolge für das stimmberechtigte Mitglied 

Herrn Georg Kraus; 

 Frau Kathrin Müller als Stellvertreterin des stimmberechtigten Mitglieds 

Frau Heike Leipold. 
 

b) Auf Vorschlag der Agentur für Arbeit Bamberg/Coburg wird als 

stellvertretendes beratendes Mitglied für den Jugendhilfeausschuss 

Herr Michael Wolf bestellt. 
 

c) Auf Vorschlag des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Michelau wird als 

stellvertretendes beratendes Mitglied für den Jugendhilfeausschuss 

Herr Andreas Förster bestellt. 
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 a) Der Kreisjugendring Lichtenfels teilte mit, dass sich aufgrund der Vorstands-

wahlen im November 2022 Änderungen in der Besetzung der Vorstandschaft 
ergeben haben. 
Für das bisher stimmberechtigte Mitglied Herr Georg Krauß wird Frau Heike 
Leipold vorgeschlagen.  
Frau Kathrin Müller wird als Stellvertreterin des stimmberechtigten Mitglieds 
Frau Heike Leipold vorgeschlagen. 
 

b) Für das bisherige stellvertretende beratende Mitglied Herrn Rainer Göbel hat 
die Agentur für Arbeit Bamberg/Coburg Herrn Michael Wolf vorgeschlagen. 
Eine Bedienstete oder ein Bediensteter der Agentur für Arbeit ist gem. Art. 19 
Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze – AGSG 
beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. 
 

c) Für das bisherige stellvertretende beratende Mitglied Frau Stephanie Weiß 
hat der Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Michelau Herrn Andreas Förster 
vorgeschlagen. Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen sind gem. Art. 19 
Abs. 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze – AGSG 
beratende Mitglieder im Jugendhilfeausschuss. 

 
Gem. Art. 30 Nr. 8 der Landkreisordnung (LKrO) ist die Besetzung weiterer 
Ausschüsse eine dem Kreistag vorbehaltene Angelegenheit. 
 
Für die stimmberechtigten Mitglieder und auch deren Stellvertreter erfolgt die 
Wahl in offener Abstimmung durch den Kreistag Lichtenfels (§ 4 der Satzung für 
das Jugendamt des Landkreises Lichtenfels und Art. 17 Abs. 2 Satz 3 AGSG). 
 
Die beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und ihre Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen werden durch Beschluss des Kreistags bestellt (§ 4 
Abs. 4 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Lichtenfels). 
 
Für die beratenden Mitglieder ist ebenso wie für die stimmberechtigten Mitglieder 
ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu bestellen (Art. 18 Abs. 3 u. Art. 19 
Abs. 3 AGSG). 
 
 

  

 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 

  ja X nein  erfolgt  nicht erfolgt X nicht erforderlich 
  

 Lichtenfels, den 02.02.2023 
Landratsamt: 
 
 
 
 
M e i ß n e r  H a h n ,  R A  
Landrat Sachgebietsleitung 

 


